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VORLAGE Nr. 4-0589/10-V 
 
 
 
für die  ö f f e n t l i c h e  Sitzung 

 
 
Beratungsfolge der Fachausschüsse 

   

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 03.06.2010 
Kreistag 28.06.2010 

 
 
 
Einreicher: Landrat 

 
 
Betr.:  Honorarordnung für die Volkshochschule des Landkreises Teltow-Fläming 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreistag beschließt die Honorarordnung für die Volkshochschule des 
Landkreises Teltow-Fläming. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzierung durch Produktkonto: 271010 
Produkt-Nr.:    271010.501900  180.000 € 
 
 
Luckenwalde, den 18.11.2021 
 
 
 
Giesecke 
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Begründung: 

 
Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming hat in seiner Sitzung am 19.11.2001 die 
Honorarordnung für die Volkshochschule beschlossen. Die Honorarordnung regelt die 
Vergütung der erbrachten Leistung von frei- und nebenberuflichen Dozenten.  
Die in der Honorarordnung festgelegten Honorarsätze sind seit 1994 unverändert. Die 
Honorarsätze wurden zur Vorbereitung auf die Einführung des EURO mit Beschluss des 
Kreistages vom 19.11.2001 von DM in EURO beibehalten und lediglich umgerechnet. 
 
Seit 1994 haben sich einerseits die Bildungsangebote qualitativ und quantitativ verändert 
und anderseits sind die Lebenshaltungskosten gestiegen, so dass eine Erhöhung der 
Honorarsätze nach 16 Jahren gerechtfertigt erscheint.  
 
Der Honorarrahmen von 10 € bis zu 30 € soll sich an den zu erbringenden Leistungen und 
den Qualifikationen und Kompetenzen der Dozenten orientieren und zu einer 
Qualitätssteigerung in der Bildungsarbeit führen. 
 
Eine pauschale Anpassung der bestehenden Honorarsätze erfolgt nicht. Eine Entscheidung 
zur Vereinbarung des individuellen Honorars erfolgt nach den in § 3 Abs. 1 benannten 
Kriterien. Die Entscheidung ist aktenkundig zu machen. 
 
Zum Vergleich die Honorarsätze der VHS / KVHS pro Unterrichtseinheit: 
 

VHS /KVHS Honorarsätze der VHS / KVHS pro UE 

 minimal in € maximal in € 

Barnim 16,00 22,00 

Brandenburg 24,00 24,00 

Cottbus 16,00 20,00 

Dahme-Spreewald 16,50 75,00 

Elbe-Elster 12,00 31,00 

Frankfurt / Oder 16,00 25,00 

Havelland 15,00 18,00 

Märkisch-Oderland 15,00 19,00 

Oberhavel   5,00 20,45 

OSL   8,50 33,00 

Oder-Spree 12,50 15,00 

Ostprignitz-Ruppin 16,00 18,00 

Potsdam 20,00 25,00 

Potsdam-Mittelmark 13,00 30,00 

Prignitz 10,20 15,30 

Schwedt/Oder 13,00 20,00 

Spree-Neiße 11,30 15,00 

Teltow-Fläming 7,00   neu 10,00  15,30     neu 30,00 

Uckermark 11,25 18,75 

Durchschnitt 13,93 24,20 
Stand 2009 
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